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Seilage 5.

lieber bad eifcßcnüfftfdtc ^enftonêtwefeu, voit ®it»«s

ftondarjt Dr. &renttec t>on 93afel.

2llle gut organifirtcn Staaten machen cS fief; jut tfflidg, für

il;re invaliben Ärieger ju forgeit, tfjcilé turd; Aufnahme berfelben in

Snvalibenfmufer, tf;ci(S burd; g3cngonirung. Oie rcpublifanifchc Staate
form legt uns tiefe glgidg in erhöhtem ÏRafc auf, unb unjlreitig

hat ber fchweijcrifche fflefjrmann bas 9ted)t ju ber Slnforberuitg, bag

für ihn unb feine £interlaffenen, im gälte er arbeitsunfähig wirb ober

auf bem gelbe ber (Sf>re bleibt ober in golge ber Ätiegeftrapa^cn

(lirbt, fo geforgt werbe, bag Weber er noch bic ©einigen bem

Äummer unb Glenbc breisgegeben gnb. Oic ferneren Opfer, treize ber

Einjclne jum allgemeinen 2Bo()le mit Seib unb Seben bringt, muffen

von benen, meieren gc jugut fommen, möglid;g mitgetragen unb er=

leichtert werben. (fin wot;lgeregelteS gkngonSwefen ig überbieg »on

grogem moralifd;em ßinfluffc, benn ber SITÎu t£; beS 3M;rmannS fann

buret; bas Semugtfein, bag im Ungiücfc i(;m ober feinen £intcrlaffenen

.fiülfe unb SBotforge nid;t fel;lt, nur gehoben werben.

Seit langer 3«<t haNc k'e ©djweis folcf»e Ißgicpten nicht mehr ju
erfüllen, erg in golge bcs Sonberbunbsfelbjuges gel ihr bie Erfüllung

berfelbcn wieber ju. 3m 3«hvc 1848 beliefen ftcp bie g?engonSfätte

auf 228 mit einem betrage von 39,760 gr. ; mit 2t»erfalfuinmen

würben 37 im betrage von 2,830 gr. bebaefg. Seither ig eine un»

bebeutenbe Scrminberung in bem gJenftonSbetrage eingetreten unb eS

würben wieber neue 2t»crfalfunimen verabfolgt. Oie gkngonSberedgigten

ftnb nad; bem ©efege bom 29. September 1848 in neun klaffen

eingeteilt, unb bie gkngonen geigen nach biegen »on 40 bis ju
t»öd;gcnS 300 gr. Ourd)fd;nittlid; tommen auf einen gîcngonirten

174 gr.
15
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Beilage S.

Ueber das eidgenössische Pensionswefen, von Divi¬
sionsarzt Dr. Brenner von Basel.

Alle gut organisirten Staaten machen es sich zur Pflicht, für

ihre invaliden Krieger zu sorgen, theils durch Aufnahme derselben in

Invalidenhäuser, theils durch Pensionirung. Die republikanische Staatsform

legt uns diese Pflicht in erhöhtem Maße auf, und unstreitig

hat der schweizerische Wehrmann das Recht zu der Anforderung, daß

für ihn und seine Hinterlassenen, im Falle er arbeitsunfähig wird oder

auf dem Felde der Ehre bleibt oder in Folge der Kricgsstrapatzcn

stirbt, so gesorgt werde, daß weder er noch die Seinigcn dem

Kummer und Elende preisgegeben sind. Die schweren Opfer, welche der

Einzelne zum allgemeinen Wohlc mit Leib und Leben bringt, müssen

von denen, welchen sie zugut kommen, möglichst mitgetragen und

erleichtert werden. Ein wohlgercgeltes Pensionswefen ist übcrdieß von

großem moralischem Einflüsse, denn der Muth des Wehrmanns kann

durch das Bewußtsein, daß im Unglücke ihm oder seinen Hinterlassenen

Hülfe und Vorsorge nicht fehlt, nur gehoben werden.

Seit langer Zeit hatte die Schweiz solche Pflichten nicht mehr zu

erfüllen, erst in Folge des Sonderbundsfeldzuges fiel ihr die Erfüllung

derselben wieder zu. Im Jahre 1848 beliesen sich die Pensionsfälle

auf 228 mit einem Betrage von 39,760 Fr.; mit Avcrsalsummcn

wurden 37 im Betrage von 2,830 Fr. bedacht. Seither ist eine

unbedeutende Verminderung in dem Pensionsbctrage eingetreten und es

wurden wieder neue Avcrsalsummcn verabfolgt. Die Pensionsberechtigten

sind nach dem Gesetze vom 29. September 1848 in neun Klassen

eingetheilt, und die Pensionen steigen nach diesen von 40 bis zu

höchstens 300 Fr. Durchschnittlich kommen auf einen Pensionirten

174 Fr.
15
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$ie Summe bet ©enfionen repräfentirt ju 4 % ein Habitai toon

1 ©iillion; fie würbe geköpft au« ben 3infen be« ©enfionefonb«,

bet 407,000 gr. beträgt, unb au« bet Kriegéfaffe. ©either pat bet

©enfton«foitb bie ©rbfepaft toon beiläufig einer ©îiHion toon bem ebetn

unb I>od;f)erjigcn ©renu« gemalt, aber urief) mit biefer anfcpnlidjen

©ermeprung würbe biefer gonb bei einem nur irgenb ernfien Kampfe

lange niept jut ©efriebigung ber geredjteflen 2lnfprücpe genügen. Stßenn

fc^on ber fcpnctl unb glüefliep beenbigte Sonberbunb«felbjug ben 3'n«

toon einer ©îillion für bie ©enjtonär« erforbert, wa« würbe eine einjige

größere ®d)(acpt, wa« ein nur ©lonate lang bauernber ©ertpeibigung«»

frieg erforbern?

@0 fann pier bie grage aufgeworfen werben : ifi e« jwecfmäjjig,

jept an folepe Kalamitäten ju benfen, unb jept fepon für eine unbe«

fiimmte 3u!uuft ju forgen? ffiirb man nirpt beffer tpun, erft bann

ju forgen, wenn Unglücf eingetreten ifi?
3rp pulbige in meinem ©riuatleben fepr bem ©runbfajje: forge

niept ängfilicp für morgen; allein id) pege bie SKcinung, ber Staat

barf niept nur ein fiebert toon peute auf morgen führen, er mufj auf

alle ©»entualitäten gefaxt fein unb barf fid) niept toon ©reignifren über»

raffen unb überflürjen laffen. 3n ©ejiepung ber gürforge für ba«

©cnfton«wefen ifi ju bebenfen, bafi, wenn to er m ep rte Dpfer ju
biefem 3roee erforberlid) werben, ju gleicher 3ei*
aurp nod; »iele ©nforberungen unb ©ebürfitiffe anb-eret

2lrt, welche bie grurpt be« Kriege« ju fein pflegen, ju
befriebigert finb. $a gibt e« ©raitbfcpaben unb ©erpeerungen

aller 21rt, Kummer unb ©otp in .füllte unb grille, ba leiben 21(le

mepr ober minber ©cbrängnijj, unb für bie, wetipe am beflen baron»

gefommen, ifi e« unmöglich, allen part ©litgenommenen ju Reifen.

Qlucp mit ber bejien ©orforge, bie jcyt für Sntoalibe unb für hinter»

laffene toon ©efatlenen getroffen werben mag, fann freilief) niept allen

©ebürfniffen, weld)e golge eine« ernfietn ober längetn Kampfe« wären,
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Die Summe der Pensionen repräscntirt zu 4 o/g ein Kapital von

1 Million; sie wurde geschöpft aus den Zinsen des Pensionsfonds,

der 407,0(10 Fr. beträgt, und aus der Kriegskasse. Seither hat der

Pcnsionsfond die Erbschaft von beiläufig einer Million von dem edeln

und hochherzigen Grenus gemacht, aber auch mit dieser ansehnlichen

Vermehrung würde dieser Fond bei einem nur irgend ernsten Kampfe

lange nicht zur Befriedigung der gerechtesten Ansprüche genügen. Wenn

schon der schnell und glücklich beendigte Sondcrbundsfcldzug den Zins

von einer Million für die Pensionärs erfordert, was würde eine einzige

größere Schlacht, was ein nur Monate lang dauernder Vertheidigungskrieg

erfordern?

Es kann hier die Frage aufgeworfen werden: ist es zweckmäßig,

jetzt an solche Kalamitäten zu denken, und jetzt schon für eine

unbestimmte Zukunft zu sorgen? Wird man nicht besser thun, erst dann

zu sorgen, wenn Unglück eingetreten ist?

Ich huldige in meinem Privatleben sehr dem Grundsatze: sorge

nicht ängstlich für morgen; allein ich hege die Meinung, der Staat

darf nicht nur ein Leben von heute auf morgen führen, er muß auf

alle Eventualitäten gefaßt sein und darf sich nicht von Ereignissen

überraschen und überstürzen lassen. In Beziehung der Fürsorge für das

Pensionswescn ist zu bedenken, daß, wenn vermehrte Opfer zu

diesem Zwecke erforderlich werden, zu gleicher Zeit
auch noch viele Anforderungen und Bedürfnisse anderer

Art, welche die Frucht des Krieges zu sein pflegen, zu

befriedigen sind. Da gibt es Brandschaden und Verheerungen

aller Art, Kummer und Noth in Hülle und Fülle, da leiden Alle

mehr oder minder Bedrängnis, und für die, welche am besten

davongekommen, ist es unmöglich, allen hart Mitgenommenen zu helfen.

Auch mit der besten Vorsorge, die jetzt für Invalide und für Hinterlassene

von Gefallenen getroffen werden mag, kann freilich nicht allen

Bedürfnissen, welche Folge eines ernstern oder längern Kampfes wären,
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entfproihen »erben — aüein je gröfjere .ßülfSmittel im gatlc
ber Sîoth jur Serfügung fielen, um fo leistet wirb
bie bringenbfte 51 bt>üIfe. ©s finb aber in bem ©efejje j»ei
»efentlidje Seftimmungen, bie uns hauptfächlid) bewegen tonnen, bem

Scnftonêroefcn unferere Aufmerffamfeit unb Sorforge jejjt [open jugu=

»enben. ®ie erfie ifl bie, bafj feine tRiicffrc^t auf ©rab unb fRang

ber ju ifknftonircnben genommen ifl, unb bie j»eite biejenige, baj?

nur Arme ober Sebiirftige penftonëfabig finb.

28a$ bie erfle Seftimmung betrifft, fo laffen ftcfi atlerbingé ©riinbe

bafür anführen, bafj ber Offtgier teine höhere Senfton anipred;en foil
als ber gemeine Solbat. ®ie republifanifche Staateform beruht auf

bem ber ©leidfheit: Offtjier unb Sotbat Reiten bie gleite

©efaljr, unb, in bas bürgerliche Men jnrücfgetebrt, pat feiner ein

Sorred)t bor bem anbem, unb manner gemeine Soltat bat im bürger=

lichen Men bicfclben Scbürfniffc unb Serpflid)tungen gegen gamitie

unb Angehörige, oft nod) gröfjere, als ber Dffijicr.' ®iefe Stotibc haben

»ohl bie 23unbe$be(;örbc (Uagfatjung) bei ber Auffüllung bee ©efeljeS

geleitet, dagegen ifl aber ju erinnern, bafj bie ©leichhcit bod; auch

ihre Sdjranfen hat, benn offenbar h®t ber Offtjier eine größere Set«

ant»ortli<hfeit, bie in gerabetn Serfmltnifj mit feinem ©rate flcigt;
ber Offtjier muß feiner militürifdjen Ausbilbung mehr 3eit unb Opfer

»ibmen, fei» biete Offtjiere berfehen ihren ®icnft ganj freiwillig, nad)«

bem fte bas gefejjlipe ®ienftatter Übertritten haben, unb im ©efedite

ifl bie ©efahr für bie giif)tcnben eher größer, ba auf fte bie feint«

lidjen ©efdjoffe borjugSmeife gerid;tet »erben. ®er Offigicr hat
bie Seredjtigung, ju forberm, bah feine ®ieitflleiflun«
gen bom Satcrlanbe anerfannt »erben *, unb es laßt

ftch eine höhere Senftonirung beSfclben im SnbatibitâtSfaUc um fo eher

* ®er jejjige ScnficnSinobuS ifl aber eine nidjt genügenbe Anetten«

nung. 3d) f®h auf meiner SRunbrcife jur Acbifton ber Senftcnirtcn jwei
Offtjiere, »elchc in golge bon SBetflümmelungen faft ganj arbeitsunfähig

15*
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entsprochen werden — allein je größere Hülfsmittel im Falle
der Noth zur Verfügung stehen, um so leichter wird
die dringendste Abhülfe, Gs sind aber in dem Gesetze zwei

wesentliche Bestimmungen, die uns hauptsächlich bewegen können, dem

Pcnsionswesen unscrcrc Aufmerksamkeit und Vorsorge jetzt schon

zuzuwenden, Die erste ist die, daß keine Rücksicht auf Grad und Rang

der zu Pensionircndcn genommen ist, und die zweite diejenige, daß

nur Arme oder Bedürftige pcnsionsfähig sind.

Was die erste Bestimmung betrifft, so lassen sich allerdings Gründe

dafür anführen, daß der Offizier keine höhere Pension ansprechen soll

als der gemeine Soldat. Die republikanische Staatsform beruht auf

dem Prinzip der Gleichheit: Offizier und Soldat theilen die gleiche

Gefahr, und, in das bürgerliche Leben zurückgekehrt, hat keiner ein

Vorrecht vor dem andern, und mancher gemeine Soldat hat im bürgerlichen

Leben dieselben Bedürfnisse und Verpflichtungen gegen Familie

und Angehörige, oft noch größere, als der Offizier.' Diese Motive haben

wohl die Bundcsbchörde (Tagsatzung) bei der Aufstellung des Gesetzes

geleitet. Dagegen ist aber zu erinnern, daß die Gleichheit doch auch

ihre Schranken hat, denn offenbar hat der Offizier eine größere

Verantwortlichkeit, die in geradem Verhältniß mit seinem Grade steigt;

der Offizier muß feiner militärischen Ausbildung mehr Zeit und Opfer

widmen, sehr viele Offiziere versehen ihren Dienst ganz freiwillig, nachdem

sie das gesetzliche Dienstalter überschritten haben, und im Gefechte

ist die Gefahr für die Führenden eher größer, da auf sie die feindlichen

Geschosse vorzugsweise gerichtet werden. Der Offizier hat
die Berechtigung, zu fordern, daß seine Dienstleistungen

vom Vaterlande anerkannt werden «, und es läßt

sich eine höhere Pcnsionirung desselben im Znvaliditätssalle um so eher

' Der jetzige Pcnsionsmodus ist aber eine nicht genügende Anerkennung,

Ich sah auf meiner Rundreise zur Revision der Pensionirten zwei

Offiziere, welche in Folge von Verstümmelungen fast ganz arbeitsunfähig

15«
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unfertigen, ba tiefe in alten anbem Staaten außer ber Sdjweij,

bort »ieHei^t oft unb ju oict auf Soften unb ju Ungunften ber ©oI=

baten flattfinbet.

Stöal ben jweiten fßuntt betrifft, fo beißt eé in § 1 bei $enfîonl=

gefeßel: „all untcrfiüßunglbcretbtigt * finb anjufe(;en: im eibgencfjtfdfcn

îDienfle 23crftümmclte unb ©rîranftc, welche arm ober bebürftig finb,

arme ober bebiirftige SBittwen ober fflaifen ooit im eibgenöffifdjen

îiienftc ©ebtiebenen" :c. — Slbgefetfen baoon, baß ber § 269 bei

SRegtementl für bie eibgenöfftfeße Srieglberwattung, melier bic 93credj=

tigung gu fMitarunterftüßungen unb fßenftonen aulfpridft, ni^tl oon

Strmutf) fprießt, abgefefjen, baß bei Eröffnung cinel ge%ugel afl»

gemeine tBcrfpredbungcn gemalt ju werben pflegen — fo fdjeint el

mit unpaffenb unb Oeriejjenb, bic Sirmutf) all erjle Scbingung ber

tpenfronlbere^tigung aufgufietten. Dfme gerabe arm ju fein, wirb für

fefjr Sßiete Slrbcitlunfütjigfeit ober Qtrbeitlbemmniß jum größten Stac^

tßeil, ber um fo brüefenber wirb, all bie 6i)re el ißnen niefit gemattet,

eine atmofenartige Unterjlüßung anjufore^en.

®ie fßenftonen fottten bemnaef; beftimmt werben ttaeß ben ©raben

ber 3trbeitlßemmniß, nad) bem militärifdfen Dtang unb naeß ber ftopf
gaßt ber gamilienglicbcr eßne SRücfftcßt auf Utrmutß. SDabei bleibt el

ber fßrioatwoßltßätigfeit unbenommen, bic Ütrmen bureß Siebelgaben

gteicßjeitig ju unterftüßen. ®er 5Reid;c unb ber einer Sßenfton nießt

33ebürftige wirb meift feinem Otecßte entfagen unb bie ißtn gebüfjtenbc

ißenfton freiwillig abweifen, unb ber Sßrcnmantt mit geringerm SBeftße

wirb bei biefem SWobul ber fßenftonirung nießt gebemütßigt.

ftnb, unb für weltße, ba fie gainilienoäter ftnb, autß bie ßö$fie $enftonl=
fumme, gr. 300, eine feßt ungeniigenbe Unterflüßung ijt. gerner begießt

eine Söittroe unb jwei fiinber cinel tin Äantpfe gefallenen aatgauifeßen

Offi$ietl all ifScnfton gt. 270, Wal in feinem ißerbältniffe ftebt mit bent

frühem Srwerbe bei fßätigen, aber nidjt oetmöglid;en 3J!anncl.
* ©otite eher beißen „pcnftonlberecbtigt".
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richtfertigen, da diese in allen andern Staaten außer der Schweiz,

dort vielleicht oft und zu viel auf Kosten und zu Ungunsten der

Soldaten stattfindet.

Was den zweiten Punkt betrifft, so heißt es in § 1 des Pensionsgesetzes:

„als unterstützungsbcrechtigt * sind anzusehen: im eidgenössischen

Dienste Verstümmelte und Erkrankte, welche arm oder bedürftig sind,

arme oder bedürftige Wittwen oder Waisen von im eidgenössischen

Dienste Gebliebenen" rc. — Abgesehen davon, daß der § 269 des

Reglements für die eidgenössische Kriegsverwaltung, welcher die Berechtigung

zu Militärunterstützungen und Pensionen ausspricht, nichts von

Armuth spricht, abgesehen, daß bei Eröffnung eines Feldzuges

allgemeine Versprechungen gemacht zu werden pflegen — so scheint es

mir unpassend und verletzend, die Armuth als erste Bedingung der

Pensionsberechtigung aufzustellen. Ohne gerade arm zu sein, wird für

sehr Viele Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitshemmniß zum größten Nachtheil,

der um so drückender wird, als die Ehre es ihnen nicht gestattet,

eine almosenartige Unterstützung anzusprechen.

Die Pensionen sollten demnach bestimmt werden nach den Graden

der Arbeitshemmniß, nach dem militärischen Rang und nach der Kopfzahl

der Familienglieder ohne Rücksicht auf Armuth. Dabei bleibt es

der Privatwohlthätigkeit unbenommen, die Armen durch Liebesgaben

gleichzeitig zu unterstützen. Der Reiche und der einer Pension nicht

Bedürftige wird meist seinem Rechte entsagen und die ihm gebührende

Pension freiwillig abweisen, und der Ehrenmann mit geringerm Besitze

wird bei diesem Modus der Pcnsionirung nicht gedemüthigt.

sind, und für welche, da sie Familienväter sind, auch die höchste Penstons-

summe, Fr. 300, eine sehr ungenügende Unterstützung ist. Ferner bezieht
eine Wittwe und zwei Kinder eines im Kampfe gefallenen aargauischen

Offiziers als Pension Fr. 270, was in keinem Verhältnisse steht mit dem

frühern Erwerbe des thätigen, aber nicht vermöglichen Mannes.

' Sollte eher heißen „pensionsberechtigt".



221

Sott aber cine freigebigere ißengonirung, unb namentlich gegen

Offiziere, möglich »erben, fo ifl bic Stotbmenbigfeit unBerfcnnbar, bag

ber tßengonSfonb Bermel)rt »erbe. 6« fragt ftcf) nun: »er fott i(;n

cermefnen

Stuf mehrere ©renu« bürfen mir nidjt f; offen — auf grojje frei«

mittige ©aben auef) in ber Stoib nicf)t bauen, ba biefe ©aben Borjug«»

meife ober au«f<bliegli<b für bie Straten ;u Bermenben unb nur für
bic augenblicfti<be #ülfe jurei^enb ftnb. Stil erb in g« fönnte Bon

ben Staatsbürgern, bie nidit biengpftidjtig finb, fei c«

megen ©ebreetjen ober au« fongigen ©riinben, Bertangt merben,

bag fie einen 93 e i t r a g in bie gtenfionSfaffe bejahten.
Oie ©ered)tigfeit einer fotdjen gorbcruttg ig einleudjtenb, benn fcfton

ber gemöt)ntict)e SJtilitarbieng ig mit Opfern für StuSrügung unb an

SlrbeitSBerfäumnig Berbunben, bie fetjr bebeutenb unb für tWancpe brücfenb

gnb, mogegen ber nii)t ®iengpgict)tige feine äquiBalente 23erpflid)tung

fjat. 6« ig aber mit grogen Stpmierigfeitcn Berbunben, eine fotdje

atigemeine Steuer cinjufütjren, unb e« fbnnte erg im gälte ber Stotb

Bon einer folgen erngtict) bic Stcbe fein.

SBäte e« nun nidjt ba« nädjgliegenbe, ba« jmeefmagigge unb

ba« et>rent)aftegc bittet, menn bie cibgenöfgf^c Slrmce für geb

fetbg forgen mürbe unb jmar gteidjfam buret) eine allgemeine, gegen«

feitige Slffefuranj? Söäre e« nieft be« fc£)meijerifdgen OfgjierSforp«

mürbig, in folgern Unternehmen Boranjugeben SBenn bei jebem eib«

gcnöfgfdjen Oicnge ein Heiner $beit be« Solbe« in bie tpengonSfaffc

gete, fo mürbe biefe baburd) regelmäßig gefpciSt unb gemet;rt, obite

bag für ben (äingelnen ber Slbjug Bon beni Sotbe empfinblid> mürbe.

Oiefcr Slbjug mügte nadj SBerbättnig be« Sotbe« unb Stange« gegeben

unb fönnte für ben Sotbaten nur etma 3 °/0, für ben Dfgjier etma

5—10 °/0, je nacb ber böbcttl Stanggufe, betragen. Ourcb eine foleftc

©inri^tung ermirbt ftd) ber Dfft,iet«ganb einen red)ttid) begrün«
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Soll aber eine freigebigere Pensionirung, und namentlich gegen

Offiziere, möglich werden, so ist die Nothwendigkeit unverkennbar, daß

der Pensionsfond vermehrt werde. Es fragt sich nun: wer soll ihn

vermehren?

Auf mehrere Grenus dürfen wir nicht hoffen — auf große

freiwillige Gaben auch in der Noth nicht bauen, da diese Gaben vorzugsweise

oder ausschließlich für die Armen zu verwenden und nur für
die augenblickliche Hülfe zureichend sind. Allerdings könnte von
den Staatsbürgern, die nicht dienstpflichtig sind, sei es

wegen Gebrechen oder aus sonstigen Gründen, verlangt werden,

daß sie einen Beitrag in die Pensionskasse bezahlen.
Die Gerechtigkeit einer solchen Forderung ist einleuchtend, denn schon

der gewöhnliche Militärdienst ist mit Opfern für Ausrüstung und an

Arbeitsversäumniß verbunden, die sehr bedeutend und für Manche drückend

sind, wogegen der nicht Dienstpflichtige keine äquivalente Verpflichtung

hat. Es ist aber mit großen Schwierigkeiten verbunden, eine solche

allgemeine Steuer einzuführen, und es könnte erst im Falle der Noth

von einer solchen ernstlich die Rede sein.

Wäre es nun nicht das Nächstliegende, das zweckmäßigste und

das ehrenhafteste Mittel, wenn die eidgenössische Armee für sich

selbst sorgen würde und zwar gleichsam durch eine allgemeine, gegenseitige

Assekuranz? Wäre es nicht des schweizerischen Offizierskorps

würdig, in solchem Unternehmen voranzugehen? Wenn bei jedem

eidgenössischen Dienste ein kleiner Theil des Soldes in die Pensionskassc

fiele, so würde diese dadurch regelmäßig gespeist und gemehrt, ohne

daß für den Einzelnen der Abzug von dem Solde empfindlich würde.

Dieser Abzug müßte nach Verhältniß des Soldes und Ranges geschehen

und könnte für den Soldaten nur etwa 3 "/g, für den Offizier etwa

2—10 v/g, je nach der höhern Rangstufe, betragen. Durch eine solche

Einrichtung erwirbt sich der Offiziersstand einen rechtlich begrün-
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beten Anfprud; * auf angemeffene unb nach beut ©rabe erhöhte

fpenßonirung im 3nöalibitat«fatte ; burd; eine foldje gegenfeitige Qlffe-

furanj f>ört aud; ber ©d;ein »on almofenartiger Unterßüßung auf.

UeberaH ermeidt bie mecf)feifeitigc ©olibarität fid; aufriß mo£;ltl;citig,

unb ed treten überaß neue unb immer weiter gebenbe gegenfeitige 93er=

ftc^erungen in« ßeben. 9Dtöcf)te fie aud; bei ber eibgenöfftfehen Armee

in bem angebrüteten «Sinne ju ©tanbe fommeit! ®ie Aeufnung bed

ßknßondfonbd auf folcfe ffieife ift feinedmegd etmad Aeued, fonbern

bie fßenßondfaffen ber Offijiere unb Beamten merben in ben meiften

©taaten auf äfjnXicfte QXrt gebiibet.

3d; miß bie 23ortt>eUe unb bad ffiofyltfjatige biefed 33otfd)Iaged

nidft weiter aud einanber feßen. 3ft er gut, fo fpricf>t er für ftd» felbß,

taugt et nid;td, fo mirb aße SDialeftif if>m feinen 5Bcrtf) unb feinen

Anfiang »erßhaffen. **
Sd i;at bie Äommifßon jur SRetoifton bed ßSenftcndmefend ben

hoffen SBunbedratt; auf einige SKängel bed feigen ©efeßed aufmerffam

gemalt unb jugleid; bie SBünfc^barfcit ber Aeufnung bed ißenftond-

fonbd auf bie angegebene ffleife audgefptodfen. 35er SBunbedratt; mirb

biefe Angelegenheit ber Sunbedoerfammlung »orlegen, unb an biefer

33ei)örbe iß ed, ftd; batüber entfcfjcibenb audjufprechcn. Aber bie ßhmei*

jerifd;e Diiilitärgefeblfc^aft fann ed ftd; jur Aufgabe mad;en, biefem

SBorßhlagc 9tad;brucf ju geben unb ben ©ebanfen ju »erbreiten.

ginben ©ie, ïit., ben Sßorfdßag ber 23ead;tung mertf), fo em»

pfelfie ich 3h»en benfelben jur Unterßüj5ung. 35ie früftigße Unterßüjäung

* ®arauf iß befonbetd ©emicht ju legen, baß ftch ber Dfßjietdßanb
burd; fclbß bargcbrad)te Opfer bad Äedjt auf erhoffe ßSenftonirung er«

merbe unb fiebere.
** (Srfclgt bie Acrmefrung bed ft-onbd auf bie »orgefefiagene SBeife

etmad laitgfam, fo iß bieg boef fein hinlänglicher ©egengrunb. 2>ie »er«

mefrte Aenftonirung fommt unfern Aachfommen jugut unb iß unßreitig
ein Aeihülfdmittel gut Ahfrung ber greift unb Unabt>ängigfeit unfetd
Aaterlanbed.
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detcn Anspruch * auf angemessene und nach dem Grade erhöhte

Pensionirung im Invaliditätsfalle; durch eine solche gegenseitige

Assekuranz hört auch der Schein von almosenartiger Unterstützung auf.

Ueberall erweist die wechselseitige Solidarität sich äußerst wohlthätig,

und es treten überall neue und immer weiter gehende gegenseitige

Versicherungen ins Leben. Möchte sie auch bei der eidgenössischen Armee

in dem angedeuteten Sinne zu Stande kommen! Die Aeufnung des

Pcnsionsfonds auf solche Weise ist keineswegs etwas Neues, sondern

die Pcnsionskasscn der Offiziere und Beamten werden in den meisten

Staaten auf ähnliche Art gebildet.

Ich will die Vortheile und das Wohlthätige dieses Vorschlages

nicht weiter aus einander setzen. Ist er gut, so spricht er für sich selbst,

taugt er nichts, so wird alle Dialektik ihm keinen Werth und keinen

Anklang verschaffen.

Es hat die Kommission zur Revision des Pensionswesens den

hohen Bundesrath auf einige Mängel des jetzigen Gesetzes aufmerksam

gemacht und zugleich die Wünschbarkeit der Aeufnung des Pensions-

sonds auf die angegebene Weise ausgesprochen. Der Bundesrath wird

diese Angelegenheit der Bundesversammlung vorlegen, und an dieser

Behörde ist es, sich darüber entscheidend auszusprechcn. Aber die

schweizerische Militärgesellschaft kann es sich zur Ausgabe machen, diesem

Vorschlage Nachdruck zu geben und den Gedanken zu verbreiten.

Finden Sie, Tit., den Vorschlag der Beachtung werth, so

empfehle ich Ihnen denselben zur Unterstützung. Die kräftigste Unterstützung

' Darauf ist besonders Gewicht zu legen, daß sich der Osfiziersstand
durch selbst dargebrachte Opfer das Recht auf erhöhte Pensionirung
erwerbe und sichere.

" Erfolgt die Vermehrung des Fonds auf die vorgeschlagene Weise

etwas langsam, so ist dieß doch kein hinlänglicher Gegengrund. Die
vermehrte Pensionirung kommt unsern Nachkommen zugut und ist unstreitig
ein Beihülfsmittel zur Wahrung der Freiheit und Unabhängigkeit unsers

Vaterlandes.
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wäre, wenn Sie fttg jur Uebernagme ber »erlangten îteinen Opfer

bereitwillig erflärten. 3d) empfegle Sgnen bie Verbreitung beö ©ebanfend

mit bent Vîotto: .fjilf bir felbjt, fo gilft bir (Sott!

Vellage 6.

Slntrog bcê #mti StafcêftmjptinnntiS ©adftofctt.

SBaffenbritber

©ë ift in ber <Sd)Wct; (d)on biel ©uteê unb ©emeinniigigeë burd)

freiwillige Vereine geftiftet unb geleiflet werben, unb fo aud) in S3e»

jug auf unfer SBegrwefen burdj bie freiwilligen SOtilitärgefellftgaften

unb ©igügenbereinc. 6ë lagt fid) gewig nid)t »erlernten, bag in tiefen

Vlilitärgefellfcgaften buteg bie in benfelben gehaltenen Vorträge unb

auëgefprodjenen Slnfttgten ber ©runb ju bielen Verbcfferungen gelegt

werben ift unb bag bie ©cgügenbeteine burd) igte bielfeitige Stuë»

breitung unb unauëgefegten Uebuttgen unfere Süßegrträfte fetjr bebeutenb

»erfiärft gaben; burd) tiefe grogartige Sluébreitung unb Sgeilnagtne,

bie biefe Vereine figon feit langer 3eit bei bem ©igwcigcrbolfe gaben,

ftnb bie Bufammenfünfte bot ©cgiigcn gu ben fegönften unb grogartigften

Volfëfefien geworben unb igrer SBaffe (refp. ©tuger) ift ber Dtame

Stationalwaffe gu Sgcil geworben.

3cg will biefer Süßaffe bie Verecgtigung gu biefem Vamett niegt

flreitig maigett unb igr benfelben gerne gönnen, fte ift eë aueg in

Vegug auf bie groge Sgeilnagme, bie fte bei une fintet, unb babureg,

bag fie in bem ïerrain, baë wir wo immer möglicg gu unferm Kampfs

plage auëfucgen werben, bon bebeutenbem Vugen fein wirb, gaupifädglicg

burd) bie Veroollfommnung, welcge biefelbe in neuefter Beit ergalten

gat. ®iefe Süßaffe fann aber bocg nur unter bem ©cguge bon igr

günftigem Serrain unb ber anbetn Vßaffen mit witllicgem Vortgeil

angewenbet werben.

223

wäre, wenn Sie sich zur Uebernahme der verlangten kleinen Opfer

bereitwillig erklärten. Ich empfehle Ihnen die Verbreitung des Gedankens

mit dem Motto: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!

Beilage K.

Antrag des Herrn StabShauptmannS Bachofen.

Waffenbrüder!

Es ist in der Schweiz schon viel Gutes und Gemeinnütziges durch

freiwillige Vereine gestiftet und geleistet worden, und so auch in Bezug

auf unser Wehrwcsen durch die freiwilligen Militärgesellschaften

und Schützenvereine. Es läßt sich gewiß nicht verkennen, daß in diesen

Militärgesellschaften durch die in denselben gehaltenen Vorträge und

ausgesprochenen Ansichten der Grund zu vielen Verbcsserungen gelegt

worden ist und daß die Schützenvereinc durch ihre vielseitige

Ausbreitung und unausgesetzten Uebungen unsere Wehrkräfte sehr bedeutend

verstärkt haben; durch diese großartige Ausbreitung und Theilnahme,

die diese Vereine schon seit langer Zeit bei dem Schwcizcrvolke haben,

sind die Zusammenkünfte der Schützen zu den schönsten und großartigsten

Volksfesten geworden und ihrer Waffe (resp. Stutzer) ist der Name

Nationalwaffe zu Theil geworden.

Ich will dieser Waffe die Berechtigung zu diesem Namen nicht

streitig machen und ihr denselben gerne gönnen, sie ist es auch in

Bezug auf die große Theilnahme, die sie bei uns findet, und dadurch,

daß sie in dem Terrain, das wir wo immer möglich zu unserm Kampfplatze

aussuchen werden, von bedeutendem Nutzen sein wird, hauptsächlich

durch die Vervollkommnung, welche dieselbe in neuester Zeit erhalten

hat. Diese Waffe kann aber doch nur unter dem Schutze von ihr

günstigem Terrain und der andern Waffen mit wirklichem Vortheil

angewendet werden.
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